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RS OGH 1935/1/25 1Ob36/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1935

Norm

AO §47

Rechtssatz

Es bildet eine nach § 47 AO unzulässige Sonderbegünstigung, wenn ein Gläubiger seine Zustimmung zum Ausgleich

davon abhängig macht, daß ihm ein naher Verwandter des Ausgleichsschuldners eine größere Menge Waren abkauft.
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